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72. Jahrgang

Montag, 28. November 2016

B 1179

Öffentliche Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung gem.  
Art. 41 Abs. 3 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Die Stadt Regensburg, Amt für öffentli-
che Ordnung und Straßenverkehr, hat mit 
Bescheid vom 14.11.2016 (Az. 32.1.1/
Sta.) folgende Allgemeinverfügung 
erlassen:

I.  Am 31.12.2016 ab 20.30 Uhr bis 
01.01.2017 um 02.00 Uhr wird die 
Steinerne Brücke in Regensburg auf 
der Südseite auf Höhe Südwestecke 
Salzstadel/Südostecke Amberger 
Stadel, auf der Nordseite am Brücke-
nende und auf der Abfahrt zum 
Oberen Wöhrd auf Höhe des östlichen 
Endes des Anwesens Müllerstraße 1 
(Gaststätte „Alte Linde“) für Fahrzeuge 
aller Art und für Fußgänger gesperrt. 
Weiterhin wird der Fußweg entlang 
der Donau unter der Steinernen 
Brücke von der Straße „Am Schallern“ 
bis zur Eisernen Brücke für Fahrzeuge 
aller Art und für Fußgänger gesperrt.

II.  Die sofortige Vollziehung der Nr. I des 
Bescheides wird angeordnet.

III.  Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag 
nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Re-
gensburg als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Durch das Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl. S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren in den meisten 
Rechtsbereichen abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzule-
gen.

-  Die Klageerhebung in elektronischer 
Form ist unzulässig.

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten.

Hinweis:
Die Allgemeinverfügung mit Begründung 
kann beim Amt für öffentliche Ordnung 
und Straßenverkehr der Stadt Regens-
burg, Johann-Hösl-Str. 11, 1. OG, 
Zimmer-Nr. 103 während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Mo, Di, Mi u. Fr von 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie am Do 
von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 
15.00 Uhr bis 17.30 Uhr) eingesehen 
werden. Eine vorherige Terminvereinba-
rung unter Tel.-Nr. 0941/507-1329 wird 
empfohlen.

Stadt Regensburg
Amt für öffentliche Ordnung
und Straßenverkehr
Im Auftrag

Dr. Veit
Oberrechtsrat
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß  
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 14. November 
2016 (Az. 01817/2014 - 03) die beantrag-
te baurechtliche Genehmigung für den 
Umbau und den Ausbau des Dachge-
schosses in dem bestehenden Gebäude 
auf dem Anwesen Regensburg, Frie-
denstr. 17, Gemarkung Regensburg, 
Flurstück 3052/2. 
Die bestehenden Wohnungen Nr. 3 im 
Westen und Nr. 2 im Norden des Gebäu-
des werden umgebaut und jeweils durch 
Nutzungsänderungen von Dachboden in 
Wohnraum vergrößert. Die Wohnung Nr. 
1 im Süden des Gebäudes wird nicht 
verändert. Im Dachgeschoss bestehen 
damit weiterhin 3 Wohneinheiten.

Für das Vorhaben ist nach der Stellplatz-
satzung der Stadt Regensburg ein 
Stellplatz nachzuweisen. Dieser Stellplatz 
wird im Südwesten des Nachbarflurstü-
ckes Nr. 3052/5 der Gemarkung Regens-
burg erstellt. Die Benutzung ist dinglich 
gesichert. 

Die Einhaltung der sonstigen, im Bauge-
nehmigungsverfahren zu prüfenden 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften wurde 
ggf. durch entsprechende Nebenbestim-
mungen sichergestellt.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 14. Novem-
ber 2016 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, Postfachan-
schrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung durch E – Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober- 
geschoss, Zi.Nr. 3.046) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. 
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1635, wird empfohlen.

Regensburg, 21. November 2016
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß  
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 14. November 
2016 (Az. 02447/2016 - 01) Herrn Franz 
Xaver Fritsch die beantragte baurechtli-
che Genehmigung für das Anwesen 
Thundorferstr. 4 (Grundstück Fl. Nrn. 
1226, 1227 und 1258/2 der Gemar kung 
Regensburg). 
In Abänderung der Baugenehmigung 
vom 15. Juli 2015, Az. 63.1/00250/2014-
01, sowie nach Maßgabe der eingereich-
ten und mit Genehmigungsvermerk vom 
14. November 2016 versehenen Bauvor-
lagen, wurde eine Änderungsgenehmi-
gung erteilt. Die Baugenehmigung vom 
15. Juli 2015 gilt weiter, sofern diese im 
Einzelnen nicht durch diese Änderungs-
genehmigung aufgehoben bzw. berichtigt 
wird.
Gegenstand dieser Änderungsgenehmi-
gung ist der Abbruch und die Neuerrich-
tung der Geschossdecken im Rückge-
bäude über dem 2. und 3. 
Obergeschoss, des Dachstuhls des 
Satteldaches und der Pultdachkonstruk-
tion (Bereich Dachterrasse) im Rückge-
bäude (west licher Bauteil) sowie der 
Geschossdecke und des Dachstuhls im 
Vordergebäude (östlicher Bauteil).
Die Baugenehmigung ersetzt die notwen-
dige denkmalpflegerische Erlaubnis nach 
Art. 6 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG). Die Änderungsgenehmigung 
wurde mit der Auflage versehen, das 
Dach des Vorderhauses (westlicher 
Bauteil) bestandserhaltend zu reparieren 
sowie den Fachwerk-Südgiebel des 

Rückgebäudes im Bestand zu halten und 
zu reparieren. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, Postfachan-
schrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der 
Geschäfts stelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten bei gefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. 
Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten Be-

scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung durch E – Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.050) während der 
all gemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. 
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1634, wird empfohlen.

Regensburg, 15. November 2016
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

16 A 212 –  Rahmenvertrag über die 
Sandreinigung auf  
Beachvolleyballfeldern  
und Spielplätzen 

16 A 217 –  Vermessung der Kontroll-
schächte/Revisionsschächte 
– Rahmenvertrag 2017 - 2020

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben. 

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


